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Erwägungen

E. 1
Demokratie ohne Medien - Medien ohne Demokratie? Wer das Verhältnis von Medien und
Demokratie behandelt, muss zunächst den Medienbegriff klären: Was für Medien sind
gemeint? Nicht wie bei Mars- hall McLuhan das Geld, das Papier, die Kleidung, das Rad
oder die Eisen- bahn, aber auch nicht das Wort, die Schrift, die Mimik und die Gestik. Unter
Medien werden Hilfsmittel zwischenmenschlicher Kommunikation verstan- den, die als
«Kanal» Botschaften vermitteln. Der «Kanal» kann ein Brief sein, ein Telefon, es kann sich
um das Fernsehen handeln, aber auch um das Internet.1 Da die Medien im Zusammenhang
mit der Demokratie betrachtet werden, sind nur öffentliche Medien einbezogen, also Stelen,
öffentliche Bil- der und Inschriften, Plakate, Bücher, Flugschriften, Broschüren, Zeitungen,
Zeitschriften, Film, Radio, Fernsehen, Internet. Gehören Medien und Demokratie
zusammen wie siamesische Zwillinge? Oder gibt es auch die Demokratie ohne Medien und
Medien ohne die Demokra- tie? Demokratie ohne Medien gab es im antiken Griechenland.
Wenn die Män- ner auf der Agora zur ekklesia, zur Volksversammlung, zusammentraten,
dann praktizierten sie Demokratie. Sie debattierten und stimmten ab (mit Scher- ben), sie
behandelten alle wichtigen Fragen des öffentlichen Lebens.2 Sie brauchten dazu keine
Medien im modernen Sinn. Sie bedienten sich der interpersonalen Kommunikation.
Ähnliches galt für die eidgenössischen Land- orte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit:
Ihre Landsgemeinden bedurften 145

Medien und Demokratie der Medien im modernen Sinn nicht. Rede und Gegenrede,
Akklamieren und Verwerfen waren ihre Mittel.3 Dies aber gehört der Vergangenheit an.
Bereits die Gemeindeversammlung des kleinsten schweizerischen Dorfes braucht Medien,
zumindest, um das Datum der Versammlung und die Traktanden- liste bekannt zu machen:
Medien in der Form von Flugblättern, Dorfperiodika oder Vorlagenheftchen. Die
Demokratie ist heute ohne Medien nicht mehr vorstellbar. Medien ohne Demokratie gab es
hingegen immer wieder zuhauf. Als in der frühen Neuzeit die Briefzeitungen,
Serienzeitungen und Messrelationen als erste periodische Medien aufkamen, war die
vorherrschende Staatsform keine Demokratie. Weltliche und kirchliche Fürsten regierten
autoritär, und sie kontrollierten die Kommunikation mit Hilfe der Zensur. Dies galt auch für
die Zeit der ersten Zeitungen im Ancien Régime, im 17. und 18. Jahrhundert. In der
Schweiz bestimmten die Räte, wie viele Zeitungen sie in ihrer Stadt zulassen wollten, sie
erteilten den Druckern eine Lizenz mit strengen Auf- lagen, und sie Hessen die Gazetten
zensurieren. Innenpolitische Nachrichten wurden fast gänzlich unterdrückt.4 Erst recht am
Gängelband der Herrschen- den waren die Medien in den Diktaturen jeglicher Couleur - die
von der Ter- rorherrschaft der Französischen Revolution unter Robespierre über das Za-
renregime in Russland bis zu den Kommunisten in der Sowjetunion, in China oder Kuba,5
den Faschisten in Italien,6 im nationalsozialistischen Deutsch- land7 oder in Spanien, den



Roten Khmer in Kambodscha, den Baathisten in Irak8 und den Taliban in Afghanistan
reichten. Hier bestand die Demokratie höchstens zum Schein. Es gab durchaus eine
Medienvielfalt, aber überall wurde es den Medien zur Aufgabe gemacht, die Herrschenden
zu bejubeln und die Feinde des Regimes zu beschimpfen. Die Schweiz hat solch auto- ritäre
oder totalitäre Zustände nach dem Zusammenbruch der alten Eidge- nossenschaft nie erlebt.
Aber ihre Medien waren von der Zensur betroffen, als während des Zweiten Weltkriegs die
Bedrohung durch die faschistischen Achsenmächte enorm gross war.9 146

Medien und Demokratie Demokratieschübe und Medienschübe Demokratie ohne Medien
gibt es nicht mehr, und Medien ohne Demokratie spielen eine klägliche Rolle. Nur wenn
Medien und Demokratie gekoppelt sind, gelangen beide zur vollen Blüte. Die Medien
können nur glaubwürdig sein, wenn sie in einem politischen System des Pluralismus, der
Toleranz und der Pressefreiheit operieren können. Und die Demokratie kann nur funk-
tionieren, wenn sie auf Medien zählen kann. Im Laufe der Geschichte haben sich Medien
und Demokratie gegenseitig gefördert, wenn auch nicht ohne Reibungen und Blessuren. Die
Richtung gaben die bürgerlichen Revolutionen in Amerika und Frankreich vor: Damals
griffen die Wortführer des Volkes massenhaft mit Flugblättern, Flugschriften, Büchern,
Zeitschriften und Zeitungen in den politischen Dis- kurs ein, und die Forderungen, die sie
erhoben, enthielten auch jene nach der Mitbestimmung der Bürger.10 Mit diesen
Revolutionen etablierte sich die re- präsentative Demokratie mit Grundrechten und
Gewaltentrennung, zwar noch mit einem Zensuswahlrecht, aber gestützt auf die
Volkssouveränität.11 In der Schweiz war die kurze Periode der Helvetischen Republik
(1798-1803) durch eine Flut von Zeitungsgründungen gekennzeichnet, und diese Zeit des
re- volutionären Aufbruchs bot bereits an, was politischen Journalismus seither prägen
sollte: die Staatspostille in der Form des von Johann Heinrich Pes- talozzi redigierten
«Helvetischen Volksblattes», das populäre Blatt in der Form des «Allgemeinen
Schweizerboten» von Heinrich Zschokke, die genaue Parlamentsberichterstattung im
«Schweizerischen Republikaner» von Paul Usteri und Hans Konrad Escher und die
wütende Opposition in den «Helvetischen Annalen» von Karl Ludwig von Haller. Hier
wurde erstmals deut- lich, welche Funktionen Medien in einer Demokratie übernehmen
können.12 Das blieb auch dann nicht vergessen, als in der Mediations- und Restaura-
tionszeit die Zensur wieder wütete. In dieser Phase meinte der appenzell- ausserrhodische
Arzt und Landammann Matthias Oertli: «Durch Publizität und Pressefreiheit wird die
Teilnahme an öffentlichen Angelegenheiten geweckt und unterhalten, und eben dies soll
sein, damit das Volk nicht eine träge, faule, mit den Angelegenheiten des Vaterlandes
unbekannte, daher gleich- 147

Medien und Demokratie gültige Masse werde, die ohne Geist und Leben, wenn einst das
nahende Schicksal von aussen her zur kräftigen Abwehr bewegen sollte, ohne festen Willen
und Thatkraft wäre.»13 Oertli hatte die wichtige Rolle der Medien für die Demokratie
erkannt. So hing denn die Entwicklung der Presse mit der Entwicklung der Demokra- tie
stark zusammen. Am Beispiel der drei Kantone Zürich, Solothum und Baselland lässt sich
aufzeigen, wie im 19. Jahrhundert die Zunahme der Zahl der Zeitungen mit der Zunahme
der Volksrechte korreliert. 1830-1832, zur Zeit der Regenerationsbewegung, war die Zahl
der Zeitungen noch gering. Damals erhielten die Aktivbürger das Recht, über die
Kantonsverfassung abzustimmen und periodisch das Kantonsparlament zu wählen, in
Baselland zusätzlich die Möglichkeit, mit dem Veto Einspruch gegen missliebige Ge- setze
zu erheben. Zudem tagte das Parlament von nun an öffentlich. 1848, als der Bundesstaat



entstand, hatte sich der Zeitungsbestand in allen drei Kantonen vermehrt. Damals kam das
Recht hinzu, National- und Ständeräte zu wählen und über die Bundesverfassung zu
befinden. Und zur Zeit der demokratischen Bewegung, in den 1850er- und 60er-Jahren,
erhielt die Presse nochmals einen quantitativen Schub. Jetzt hatten die Bürger die Möglich-
keit, über alle Gesetze abzustimmen, mit Initiativen eigene Vorschläge ein- zubringen, die
kantonale Regierung zu wählen und allenfalls das Parlament abzuberufen (vgl. Tab. 1).14
Die Zeitungen in der Schweiz waren demnach sowohl «Kinder der Volks- rechte» als auch
«Vorkämpfer der Volksrechte». Je mehr Demokratie ins- titutionalisiert war, umso mehr
waren Tribünen und Plattformen nötig, auf denen die öffentlichen Fragen besprochen
werden konnten. Und je mehr sich die Zeitungen in den Dienst unzufriedener Volksgruppen
stellten, umso stärker wurden sie zu Speerspitzen im Kampf um mehr Mitbestimmung des
Volkes. Diese Kampfmedien trieben den Ausbau der direkten Demokratie voran. Je mehr
Möglichkeiten die Volksrechte aber boten, desto mehr Druck von unten kam zu Stande und
umso mehr wurden die Behörden von der Basis beeinflusst, angetrieben oder gebremst. Je
mehr Druck von unten entstand, umso mehr Anliegen und Interessen von Minderheiten
wurden berücksichtigt. Schon die blosse Referendumsdrohung entfaltet eine ple- biszitäre
Wirkung,15 und selbst verworfene Volksinitiativen bewirken Verän- 148

Medien und Demokratie Tab. 1 : Demokratieschub und Zeitungsschub in drei Kantonen im
19. Jahrhundert Kanton Liberaler Umbruch 1830-1832 Bundesstaats- gründung 1848
Demokratische Bewegung 1856/69 Zürich Solothurn Baselland
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rendu public ce qui appartient au domaine public. La science discute les rapports que les
médias entretiennent avec le système politique: sont-ils totalement autonomes et
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Medien und Demokratie Compendio Nell'antichità c'era democrazia nonostante i media
avessero capacità di comunicazione limitate, nei regimi dittatoriali esistono i media senza
che per questo vi sia democrazia. Ma media e democrazia possono pienamente svilupparsi
solo grazie alla loro interazione. Le rivoluzioni civili hanno fatto si' che i media rendessero
possibile una maggiore democrazia e le democrazie rendessero possibile lo sviluppo e la
pluralità dei media. Tuttavia, col tempo i media di parte si sono trasformati sempre più' in
media d'informazione ge- nerale e specializzata. Ancora oggi essi assumono funzioni
fondamentali per il funzionamento della democrazia. E' vero che si registra nei media una
tendenza alla personalizzazione, alla drammatizzazione e allo scandalo, dovuta alla
crescente commercializzazione. Tuttavia essi restano i «cani da guar- dia» della democrazia
e provvedono a rendere di dominio pubblico quello che al pubblico appartiene. Quale sia la
loro relazione con il sistema politico è oggetto di dibattito scientifico: sono completamente
autonomi e si muo- vono con un ritmo totalmente diverso da quello della politica? Oppure
dominano la politica, nella misura in cui ne stabiliscono in anticipo la ca- denza? Sono, al
contrario, vittime della politica, in quanto quest'ultima li strumentalizza? O invece i due
sistemi hanno una relazione simbiotica? Sicuramente, in politica i media non dispongono di
alcun diritto di decisione, d'altro canto, gli attori politici senza i media non possono creare
l'opinione pubblica. Se separati, né l'uno né l'altro hanno sufficiente potere. 156
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